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Anlass 
Die Thüringer Landesregierung hat zum 01.01.2019 ein Förderinstrument gesetzlich normiert, das die 

Familienförderung im Freistaat bündeln und stärker an den unterschiedlichen Bedürfnissen vor Ort 

ausrichten soll. Die rund 10 Mio. Euro pro Jahr aus dem Landesprogramm „Familie – Solidarisches Zu-

sammenleben der Generationen (LSZ)“ werden an die Landkreise und kreisfreien Städte ausgereicht, 

die wiederum mittels Beteiligung von Kommunen, Trägern und Familien eine bedarfsgerechte Sozial- 

und Bildungsinfrastruktur entwickeln sollen. Die Bemessung des Förderhöchstbetrags pro Kommune 

erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel, der die Bevölkerungszahl, den Abhängigenquotient, die Min-

destsicherungsquote und die inverse Bevölkerungsdichte berücksichtigt. Die Zuwendung wird auf An-

trag auf Grundlage eines fachspezifischen Plans gewährt. 

 

Veranstaltungszweck 
Das Ziel der Veranstaltung ist es, Träger in den 

Fortschreibungsprozess für den fachspezifi-

schen Plan zur Umsetzung des Landespro-

gramms „Solidarisches Zusammenleben der 

Generationen (LSZ)“ im Landkreis Sömmerda 

einzubinden, die Förderpraxis weiterzuentwi-

ckeln, etwaige Bedarfe abzufragen und neue 

Ideen für die Familienförderung im Landkreis 

anzuregen. Dabei wird Wert darauf gelegt, 

eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaf-

fen, die durch ihren informellen Charakter in-

spirieren soll. Die Idee zu dieser Form der Trä-

gerbeteiligung entstand in einem Workshop 

anlässlich der Auftaktveranstaltung zum LSZ 

2018 und wurde vom Landratsamt Sömmerda 

aufgegriffen und umgesetzt.  

 

Teilnehmerkreis 
Eingeladen waren die freien Trägern der Wohlfahrtspflege, Bildungsträger, Vertreter von Gewerk-

schaften, Kirchen und Seniorenvertretungen, der Kommunalpolitik, die Akteure der Integrierten Sozi-

alplanung sowie Träger von Maßnahmen und Projekten im Kontext von Familie. Dabei waren nicht nur 

die Vorstände adressiert, sondern explizit auch die Fachbereichsebene angesprochen. (Einladung und 

Anwesenheitsliste siehe Anlage 1). 

 

Ablauf und Inhalte 
In Weiterentwicklung des Veranstaltungsformats mit Erkenntnissen aus den beiden Vorgängerveran-

staltungen wurde der Ablauf angepasst. Es gab eine große Frühstückstafel, an der alle Teilnehmenden 

Platz fanden. Während des gemeinsamen Frühstücks gab es einen Informationsblock zum Förderpro-

gramm und der Umsetzung im Landkreis Sömmerda. In einem Rückblick wurde auf die Entwicklungen 
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seit dem letzten Trägerfrühstück geschaut und die Ergebnisse der Evaluation vorgestellt. Zum Ab-

schluss dieses Programmteils gaben Mitglieder des LSZ-Ausschusses einen Einblick in ihre Erfahrungen 

im Gremium sowie die Förderpraxis im Landkreis Sömmerda in Form eines Interviews.  

Nach einer Pause bestand die Möglichkeit für alle Beteiligten zum vertiefenden Austausch. In drei 

Kleingruppen wurde Raum geboten, Ideen und Erfahrungen zu den Themen Zielgruppenbeteiligung, 

Antragsverfahren und Projektentwicklung zu diskutieren.  

Ergebnisse und Erkenntnisse 
Zur Veranstaltung am 20.04.2023 waren 30 Personen von 22 Organisationen angemeldet. Insgesamt 

nahmen 34 Akteure teil. Daraus lässt sich ableiten, dass das Format anspricht und eine breite Beteili-

gung, wie sie im LSZ gefordert ist, umgesetzt werden kann. 

Ergebnisse aus dem Erfahrungsaustausch an Thementisch 1: Zielgruppenbeteiligung 

Ausgehend von den zwei Leitfragen 

„Wie haben Sie bisher die Zielgruppen 

beteiligt?“ und „Welche Herausforde-

rungen sehen Sie?“ wurde anhand 

des Planungskreislaufs die Einbindung 

der Zielgruppen in den jeweiligen 

Etappen des Planungskreislaufs be-

trachtet. Dabei wurden viele Beispiele 

aus der Praxis zusammengetragen 

und deren Für und Wider diskutiert.  

Beispielsweise berichtete ein Träger 

von einer umfassenden Bürgerbefra-

gung im Rahmen der Bedarfsanalyse, 

die sehr zeitaufwändig war, aber 

wichtige Ergebnisse für ein großes 

Vorhaben geliefert hat. Dabei sind Ko-

operationen zu Stakeholdern und Un-

terstützern, Netzwerkarbeit und eine 

gute Abstimmung unter allen Beteilig-

ten bei der Planung sehr entschei-

dend und wichtig für den Erfolg des 

Projekts. Aber vor allem die Nähe zur 

Zielgruppe (vor Ort, als Ansprechpart-

ner, Öffentlichkeitsarbeit) ist ein 

wichtiger Aspekt, wenn es um die Pla-

nung neuer Angebote geht.  

Weitere Beispiele aus der Praxis richteten sich vor allem auf den Einbezug der Zielgruppe im Rahmen 

von informellen Rückmeldung zu diversen Angeboten und deren weiteren Interessen und Wünschen.  

Eine Hürde stellt die Gewinnung von neuen Zielgruppen oder potenziellen Teilnehmenden dar. Hier 

bedarf es eines hohen Aufwands in der Ansprache und der Kontaktaufnahme (Auslage von Flyern 
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reicht oft nicht aus). Die Mund-zu-Mund-Propaganda spielt den Projektträgern hier in die Hände, kann 

aber nicht systematisch und zielgerichtet eingesetzt werden.  

Eine weitere Herausforderung stellt die Mobilität im ländlichen Raum (Nutzung von ÖPNV) aber konk-

ret bei Menschen mit eingeschränkter Mobilität (Zugang zum Angebotsort) dar.  

Aber auch eine erneute Aktivierung nach der langen Corona-Pause stellt die Projektträger vor Heraus-

forderungen, die gerade bei Senior*innen zu beobachten ist.  

Die Bürokratie wurde weiterhin als eine Herausforderung für die Projektträger in der Zielgruppenbe-

teiligung genannt, da bestimmte Rahmenbedingungen/Auflagen/Nachweise durch Fördermittelnut-

zung vorgegeben sind. 

Ergebnisse aus dem Erfahrungsaustausch an Thementisch 2: Antragsverfahren 

Am zweiten Thementisch wurde das 

aktuelle Antragsverfahren im LSZ 

unter der Fragestellung beleuchtet: 

„Von welchen Beispielen Guter 

Praxis können Sie berichten? Wo 

gibt es Verbesserungsbedarf im 

Verfahren?“ 

Die Teilnehmenden bewerteten, 

dass die Möglichkeit im LSZ Mikro-

projektanträge mit weniger Büro-

kratieaufwand stellen zu können, 

eine gute Chance auch für kleinere 

Projektträger ist. Dass zudem die 

Chance besteht, Projektanträge 

nachzubessern, wurde auch positiv 

bewertet. 

Eine Herausforderung stellt die kon-

krete Benennung von Projektzielen 

und Indikatoren zur Zielerreichung 

dar. Trotzdem wird eingeschätzt, 

dass diese Anforderung die Projek-

tanträge qualifiziert. Ein Projektträ-

ger konnte davon berichten, dass eine Auseinandersetzung mit dieser Aufgabenstellung im Vorfeld der 

Antragstellung lohnt. 

Im Gegenzug dazu berichteten die anwesenden LSZ-Ausschuss-Mitglieder, dass Projektanträge, die 

diese Anforderungen noch nicht erfüllen, oft sehr unkonkret sind und eine Bewertung der Förderwür-

digkeit erschweren. Generell wäre eine intensivere Auseinandersetzung mit den Zielstellungen des LSZ 

durch die Antragstellenden wünschenswert. 

Weitere Kritikpunkte richteten sich an die vorhandenen (Antrags-)Formulare. Diese müssen überar-

beitet werden, damit sie sich besser ausfüllen lassen (Textfeldbegrenzung). Außerdem wären Ausfüll-

hinweise bzw. eine Ausfüllanleitung hilfreich.  
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Ergebnisse aus dem Erfahrungsaustausch an Thementisch 3: Projektentwicklung 

Der Thementisch „Projektentwicklung“ 

war auf die Fortschreibung des fachspe-

zifischen Plans 2024 ausgerichtet und 

beschäftigte sich mit den Leitfragen: 

„Wer hat neue Ideen für den fachspezi-

fischen Plan 2024? Was muss künftig be-

rücksichtigt werden?“ 

Es wurden folgende Punkte benannt, die 

bei der künftigen Ausgestaltung von 

Projekten berücksichtigt werden soll-

ten:  

- Projekte im Rahmen des LSZ soll-

ten immer einen Mehrwert für 

die Einwohner*innen schaffen 

(z.B. kürzere Wege oder Einspa-

rung von Wegen). 

- Der Zugang zu den Angeboten ist 

wichtig. Die Angebote sollten bin-

nen 30 Minuten mit dem ÖPNV 

erreichbar sein.  

- Im Landkreis Sömmerda leben zu-

nehmend mehr Menschen aus an-

deren Herkunftsländern. Men-

schen mit Migrationshintergrund müssen bei der Projektentwicklung mitgedacht werden.  

Im Rahmen des Thementischs wird resümiert, dass das Landesprogramm bei den kreisangehörigen 

Kommunen noch nicht bekannt ist, damit es auch die gewünschte Anwendung in der Fläche finden 

kann. Die Gemeinden des Landkreises werden zu einem großen Teil von den bereits bestehenden In-

formationen (Trägerfrühstück als Beteiligungsformat, Homepage zur Familienförderung auf Internet-

präsenz des Landkreises Sömmerda) nicht abgeholt. Es braucht ein zusätzliches Format. Da die kom-

munalen Vertreter*innen häufig im Ehrenamt die Interessen der Gemeinden wahrnehmen und berufs-

tätig sind, wird ein „Trägerabendbrot“ als Format für diese Zielgruppe vorgeschlagen, um das vorhan-

dene Informationsdefizit auszugleichen.  

Im fachspezifischen Plan 2024 sollte künftig die Förderung von Dorfgemeinschaften in den Fokus ge-

nommen werden. Konkret besteht Bedarf für Projekte zum Thema „lebendiger Dorfkern“ und der 

Schaffung bzw. Anpassung von Versorgungsstrukturen mit innovativen und praktikablen Angeboten. 

Die Idee des Dorfzentrums wird ebenfalls benannt, wenngleich Konsens darüber besteht, dass ein 

Dorfzentrum in jeder Gemeinde finanziell nicht realisierbar sein wird.  

Insbesondere die ehrenamtlichen Strukturen sollten gestärkt werden und Möglichkeiten zu deren Ent-

lastung entwickelt werden, um eine Überforderung zu vermeiden. Von der Etablierung der Ehren-

amtsagentur erwarten die Beteiligten Unterstützung. 

Das Thema „Mobilität“ behält weiterhin seine Relevanz und muss eng verknüpft mit geplanten Ange-

boten im ländlichen Raum gedacht werden. 
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Resümee 
Das Feedback der Teilnehmenden zur Veranstaltung war ausnehmend positiv. Dies konnte mit Hilfe 

eines Kurzfeedbacks dokumentiert werden: 

  

Die Umstellung des Ablaufs (Frühstück an einer großen Tafel und anschließende Diskussion an kleine-

ren Thementischen) hat sich bewährt. Dennoch wird noch mehr Raum für den individuellen Austausch 

gewünscht. Dies muss bei der nächsten Veranstaltung berücksichtigt werden. 

Die Räumlichkeiten im Mehrgenerationenhaus Kindelbrück und die Versorgung durch die BDZ Küchen 

gGmbH sind optimal. 

Der neue Programmpunkt „Interview mit dem LSZ-Ausschuss“ ist gut angekommen. Über eine Verste-

tigung sollte nachgedacht werden. 

Die Zahl der Teilnehmenden kann als optimal betrachtet werden. An den Thementischen sollten nicht 

mehr als 10-12 Teilnehmer*innen sitzen, um gut ins Gespräch zu kommen.  
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In die Fortschreibung des fachspezifischen Plans 2024 zur Umsetzung des Landesprogramms „Solida-

risches Zusammenleben der Generationen“ im Landkreis Sömmerda wird die Anregung zu einem Be-

teiligungsformat für kommunale Projektträger in Handlungsfeld 1 aufgenommen. 

Die Qualifizierung von Anträgen, insbesondere mit Blick auf die Zielgruppenbeteiligung, die Bedarfs-

orientierung und die Wirkungsorientierung wird als Auftrag an alle Beteiligten verstanden. Die Kreis-

verwaltung und hier vor allem die Stabsstelle für Integrierte Sozialplanung wird weiterhin Projektträger 

hierzu beraten und begleiten. Auf die konsequente Einhaltung der Fördervorgaben in Verbindung mit 

den Zielvorgaben des fachspezifischen Plans wird künftig ein noch größeres Augenmerk zu richten sein.  

Die Weiterentwicklung des Antragsverfahrens wird als wichtiger Auftrag an die Kreisverwaltung kom-

muniziert. Ausgehend von den Evaluationsergebnissen und den Rückmeldungen der Projektträger 

werden die Formulare überarbeitet und stehen spätestens für die Antragstellung im Förderjahr 2024 

zur Verfügung (Antragsfrist für Projektstart zum 01.01.2024 ist der 30.09.2023). Dazu wird es Ausfüll-

hinweise und eine intensivere Antragstellerberatung geben. 

 

Save-the-date 
Auf Wunsch aller Beteiligten wird das Veranstaltungsformat verstetigt und bietet einmal jährlich im 

Frühjahr die Möglichkeit, die Programmentwicklung im LSZ mitzugestalten.  

Das nächste LSZ-Trägerfrühstück findet am 25.04.2024 im THEPRA-Mehrgenerationenhaus Kindel-

brück statt. Alle Interessierten sind bereits jetzt herzlich eingeladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anregungen, Ideen und Kritik sind jederzeit herzlich willkommen: 

Landratsamt Sömmerda 

Stabsstelle für Integrierte Sozialplanung 

Adresse: Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda 

Telefon:  03634 354-782 

E-Mail:  LSZ@LRA-soemmerda.de 
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ANLAGE 1: Einladung und Anwesenheitsliste 
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ANLAGE 2: Foliensatz Informationsblock 
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LSZ-Evaluationsbericht 

 


